
Ein solcher kann in bestimmten Fällen den Beweis der Ursächlichkeit der Verletzung einer
tatsächlich bestehenden Streupflicht für ein Sturzereignis erbringen (vgl. BGH NJW 2009,
3302 Rn. 5; Grüneberg/Sprau, 81. Aufl. 2022, BGB § 823 Rn. 230; Jäckel, Das Beweisrecht
der ZPO, 3. Aufl. 2021, Rn. 782; allgemein zum Anscheinsbeweis vgl. Thomas/Putzo/Seiler,
43. Aufl. 2022, ZPO § 286 Rn. 12 ff.). Er gilt jedoch nicht für eine behauptete Verletzung der
Kontroll- und Überwachungspflicht (OLG Nürnberg NJW-RR 2020, 1344 Rn. 29 ff.). Denn
es gibt keinen allgemeinen Erfahrungssatz, wonach im Falle eines Sturzes typischerweise
unterlassen worden ist, einen Hausmeisterdienst ordnungsgemäß zu überwachen (OLG
Karlsruhe NJW-RR 2021, 210 Rn. 31; OLG Hamm BeckRS 2012, 4022).

Die Klägerin hat gegen die Beklagte auch keinen Anspruch aus § 831 I 1 BGB. Die Fa.
Hausmeisterservice Raumer GmbH ist keine Verrichtungsgehilfin der Beklagten, denn es
handelt sich um ein selbstständiges Unternehmen, das gegenüber der Beklagten nicht wei-
sungsgebunden und auch nicht in deren Organisationsstruktur eingebunden ist (vgl. BGH
GRUR 2012, 1279 Rn. 45; NJW 2009, 1740 Rn. 11; Grüneberg/Sprau, 81. Aufl. 2022, BGB
§ 831 Rn. 5).

Vor diesem Hintergrund bedarf es keiner Klärung, ob zum Unfallzeitpunkt überhaupt eine
sog. allgemeine Glätte als Voraussetzung einer Räum- und Streupflicht (vgl. hierzu BGH
NJW-RR 2017, 858 Rn. 7 mwN) herrschte und ob die Fa. Hausmeisterservice Raumer
GmbH dieser Pflicht nachgekommen ist.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 I ZPO. Die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet
sich nach §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Zusammenfassend ergibt sich für das Urteil folgender Tenor:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicher-

heitsleistung in Höhe von 110% des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages
abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von
110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Abschließende Hinweise: Die Streitverkündung spielt für die rechtliche Würdigung keine Rolle, ins-
besondere ist mangels Beitritts keine Kostenentscheidung nach § 101 I ZPO veranlasst. Sie ist daher auch
nicht im Sachbericht zu erwähnen. Der Bericht über den streitigen Sachvortrag der Klägerin kann
durchaus noch kürzer ausfallen als hier vorgeschlagen, denn letztlich kommt es auf vieles nicht ent-
scheidungserheblich an. Das einfache Bestreiten der Beklagten ist wie üblich nicht wiederzugeben (vgl.
Jäckel, Der zivilrechtliche Aktenvortrag im Assessorexamen, 6. Aufl. 2021, Rn. 77).
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Kiel, 13.11.2021

Eingang VG: 13.11.2021

Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes

des Herrn Richie Burger, Hebbelstraße 7, 24116 Kiel,
Antragstellers,

vertreten durch Rechtsanwalt Klaus B. Schönborn, Ringstraße 7, 24103 Kiel

gegen das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie und Tourismus, Düsternbrooker Weg 94, 24105 Kiel,

Antragsgegner,

wegen: Widerruf der luftsicherheitsrechtlichen Beleihung und Befähigung
hier: Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes

Namens und in Vollmacht des Antragstellers beantrage ich,

die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers vom 13.11.2021 gegen den Be-
scheid des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH; im Fol-
genden: Luftsicherheitsbehörde) vom 30.10.2021 wiederherzustellen.

I.

Der Antragsteller ist seit 10 Jahren als „Luftsicherheitsassistent“ am Flughafen Lübeck tätig.
Eine entsprechende Bestellung erfolgte durch die Luftsicherheitsbehörde am 15.3.2011. Mit
Befähigungszeugnis vom 7.7.2020 wurde der Antragsteller zudem für die Tätigkeit als Luft-
sicherheitskontrollkraft für Personal- und Warenkontrollen zugelassen – er führt seitdem
auch Sicherheitskontrollen im Sicherheitsbereich des Flughafens durch.

Nachdem die luftsicherheitsrechtliche Zuverlässigkeit des Antragstellers auf seinen Antrag
2016 erneut festgestellt wurde, stellte er nunmehr am 15.8.2021 abermals einen entsprechen-
den Antrag iSv § 7 LuftSiG.

Mit Bescheid vom 19.10.2021 (Anlage AS 1) lehnte die Luftsicherheitsbehörde den Antrag ab,
weil Zweifel an der Zuverlässigkeit bestünden.

Hinsichtlich dieses Bescheids, dessen sofortige Vollziehung nicht angeordnet wurde, erhob
der Antragsteller am 21.10.2021 Verpflichtungsklage, über die noch nicht entschieden worden
ist (Az.: 7 U 21/21).

Infolge des Bescheids vom 19.10.2021 widerrief die Luftsicherheitsbehörde mit Bescheid vom
30.10.2021 die Bestellung des Antragstellers zum Luftsicherheitsassistenten und damit dessen
Beleihung als Hilfsorgan der Luftsicherheitsbehörde. Gleichzeitig widerrief sie auch die
Befähigung des Antragstellers als Luftsicherheitskontrollkraft. Schließlich ordnete die Behör-
de die sofortige Vollziehung an. Der Antragsteller hat gegen diesen Bescheid mit Schreiben
vom heutigen Datum Anfechtungsklage erhoben (Az.: noch unbekannt).

Er möchte jedenfalls bis zu einer Entscheidung in beiden Verfahren weiterhin seiner Tätigkeit
nachgehen, was ihm versagt wird. Vor diesem Hintergrund begehrt der Antragsteller die
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes.

II.

Der Antrag ist zulässig und begründet. Das Suspensivinteresse des Antragstellers überwiegt
das Vollzugsinteresse des Antragsgegners. Denn der Bescheid vom 30.10.2021 ist offensicht-
lich rechtswidrig.

Die Luftsicherheitsbehörde hat den Widerruf auf § 49 II 1 Nr. 3 VwVfG sowie hilfsweise auf
§ 49 II 1 Nr. 1 VwVfG, jeweils in Verbindung mit dem LuftSiG, gestützt.
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Richtig ist zwar, dass eine Beleihung nach § 16 a LuftSiG unter anderem nur erfolgen darf,
wenn der zu Beleihende für die Aufgabe geeignet, sach- und fachkundig sowie zuverlässig ist.
Die Luftsicherheitsbehörde verkennt allerdings, dass der Antragsteller in diesem Sinne zuver-
lässig ist.

Zunächst zählt der Antragsteller nicht zur Szene der sog. Reichsbürger.

Letztlich kommt es hierauf zum jetzigen Zeitpunkt aber auch nicht an. Der Antragsteller hat
gegen den Bescheid vom 19.10.2021 Klage erhoben. Insofern fingiert die LuftSiZÜV seine
Zuverlässigkeit, da der Antragsteller mit der erhobenen Verpflichtungsklage hinsichtlich des
Bescheids vom 19.10.2021 den Suspensiveffekt ausgelöst hat. Demnach ist der Tatbestand des
§ 49 II 1 Nr. 3 VwVfG nicht erfüllt.

Soweit sich die Luftsicherheitsbehörde auch auf § 49 II 1 Nr. 1 VwVfG beruft, ist der
Bescheid jedenfalls ermessensfehlerhaft, schon weil man den Antragsteller auch in anderer
Weise als bisher hätte beschäftigen können.

Insofern ist antragsgemäß zu entscheiden.

Einfache und beglaubigte Abschrift anbei.

gez. Schönborn, Rechtsanwalt

Anlage AS 1

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH)

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein
Mercatorstraße 9
24106 Kiel

An:
Richie Burger
Hebbelstraße 7
24116 Kiel

Kiel, 19.10.2021
Ihr Ansprechpartner: Frank Immel

Unser Zeichen: 57 A 75/21

Betr.: Ihr Antrag vom 15.8.2021 auf erneute Feststellung der luftsicherheitsrechtlichen Zuver-
lässigkeit

Sehr geehrter Herr Burger,

hiermit erlasse ich folgenden

BESCHEID

Ihren Antrag auf erneute Feststellung ihrer luftsicherheitsrechtlichen Zuverlässigkeit
vom 15.8.2021 lehne ich ab.
Sie haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Begründung:

I.

Sie sind seit zehn Jahren als Luftsicherheitsassistent am Flughafen Lübeck tätig. Die Bestel-
lung hierzu erfolgte am 15.3.2011. Im Jahr 2016 stellten Sie den Antrag auf erneute Fest-
stellung der luftsicherheitsrechtlichen Zuverlässigkeit, dem mit Bescheid vom 1.8.2016 ent-
sprochen wurde.

Mit Schreiben vom 15.8.2021 haben Sie nunmehr abermals die Feststellung der luftsicher-
heitsrechtlichen Zuverlässigkeit beantragt.
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Im Rahmen der Überprüfung Ihrer Person teilte die Polizeidirektion Neumünster mit Schrei-
ben vom 17.9.2021 mit, dass die Gemeinde Wattenbek Sie mit Schreiben vom 11.4.2021 als
sog. Reichsbürger gemeldet habe. Danach würde man in Ihnen einen „harten Reichsbürger“
sehen. Hintergrund sei unter anderem, dass Sie einer Sachbearbeiterin der Gemeinde abge-
sprochen hätten, Beamtin im statusrechtlichen Sinne zu sein. Sie hätten zudem mehrfach die
Existenz der Bundesrepublik Deutschland infrage gestellt und sich zur Durchsetzung ihrer
Rechte unter anderem auf die Haager Landkriegsordnung berufen. Schließlich hätten Sie den
deutschen Behörden unterstellt, dass diese durch geheime Maßnahmen die Menschen in
Deutschland lückenlos kontrollieren und überwachen würden. Insgesamt hätten Sie einen
sehr aggressiven Ton an den Tag gelegt.

Uns liegen insofern sowohl eine schriftliche Aussage der Sachbearbeiterin der Gemeinde
Wattenbek als auch ein entsprechendes Gesprächsprotokoll vor.

Mit Schreiben vom 1.10.2021 habe ich Ihnen die Gelegenheit gegeben, hierzu und zu ihrem
Antrag insgesamt Stellung zu nehmen. Eine Antwort Ihrerseits blieb aus.

II.

Die Ablehnung Ihres Antrags beruht auf § 7 I a LuftSiG.

Nach § 7 I Nr. 3 LuftSiG muss die Luftsicherheitsbehörde die Zuverlässigkeit von beliehenen
Luftsicherheitsassistenten prüfen und feststellen, gem. § 3 V 1 LuftSiZÜV auch auf Antrag
der betroffenen Person. Dabei ist gem. § 7 I a 1 LuftSiG eine Gesamtwürdigung vorzuneh-
men.

Nach Prüfung aller mir vorliegenden Erkenntnisse fehlt Ihnen im Rahmen der danach vor-
zunehmenden Gesamtwürdigung die notwendige Zuverlässigkeit. Insbesondere können nach
§ 7 I a 3, 4 Nr. 3 LuftSiG Sachverhalte, aus denen sich Zweifel am Bekenntnis zur freiheitlich
demokratischen Grundordnung ergeben, Zweifel hinsichtlich der luftsicherheitsspezifischen
Zuverlässigkeit ergeben. Das ist hier der Fall. Mit dem Leugnen der Existenz der Bundes-
republik Deutschland verleugnen Sie auch deren Basis, die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung. Das zeigt sich auch darin, dass Sie sich auf die Haager Landkriegsordnung berufen
möchten. Schließlich zeigt Ihr Vorwurf, in Deutschland würden alle Menschen lückenlos
überwacht, dass Sie die Existenz von Freiheitsrechten jedenfalls infrage stellen. All diese
Aspekte sind typisch für die Angehörigkeit zur sog. Reichsbürgerszene, zu denen Sie die
Polizeidirektion Neumünster zutreffend rechnet. Personen mit einer derartigen Einstellung
fehlt dabei die luftsicherheitsrelevante Zuverlässigkeit, da die Anerkennung von Recht und
Gesetz in einem hochsensiblen Bereich wie der Flugsicherheit unerlässlich ist.

Ihr Antrag war demnach abzulehnen.

Hochachtungsvoll

i.A.F. Immel

Anlage AS2

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH)

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein
Mercatorstraße 9
24106 Kiel

An:
Richie Burger
Hebbelstraße 7
24116 Kiel

Kiel, 30.10.2021
Ihr Ansprechpartner: Frank Immel

Unser Zeichen: 57 A 75/21

Betr.: Ihre Bestellung als Luftsicherheitsassistent; Ihre Befähigung als Luftsicherheitskon-
trollkraft

ÜBUNGSBLÄTTER REFERENDARE AKTENVORTRAG ÖFFENTLICHES RECHT · „DER VERGESSENE SUSPENSIVEFFEKT“

6/2022 499

Ü
B

U
N

G
SB

LÄ
TT

ER
R

EF
ER

EN
D

A
R

E



Bezug:Widerruf

Sehr geehrter Herr Burger,

hiermit erlasse ich folgenden

BESCHEID

Ihre Bestellung zum Luftsicherheitsassistenten vom 15.3.2011 und die Befähigung als
Luftsicherheitskontrollkraft für Personal- und Warenkontrollen vom 7.7.2020 werden
widerrufen.
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.
Sie haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Hinweis: Im Originalfall wurde der Antragsteller zudem verpflichtet, die Bestellungsurkunde und das
Befähigungszeugnis zurückzugeben. Das wurde hier für eine vereinfachte Darstellung weggelassen.

Begründung:

I.

Hinweis: Der Bescheid gibt zunächst den im Bescheid vom 19.10.2021 geschilderten Sachverhalt erneut
wieder.

Mit Schreiben vom 20.10.2021 habe ich Ihnen die Gelegenheit gegeben, auch zum beabsich-
tigten Widerruf Ihrer Bestellung zum Luftsicherheitsassistent und Ihrer Befähigung als Kon-
trollkraft Stellung zu nehmen. Mein Schreiben blieb abermals unbeantwortet.

II.

Der Widerruf der Bestellung beruht sowohl auf § 16 a LuftSiG iVm § 49 II 1 Nr. 3 VwVfG
als auch auf § 16 a III LuftSiG iVm § 49 II 1 Nr. 1 VwVfG.

Nach § 49 II 1 Nr. 3 VwVfG darf ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt, auch
nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden, wenn die Behörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen
berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das
öffentliche Interesse gefährdet werden würde. Das ist hier der Fall, da Ihnen die nach § 7
LuftSiG iVm § 5 I LuftSiZÜV notwendige luftsicherheitsspezifische Zuverlässigkeit, wie aus
meinem Bescheid vom 19.10.2021 ersichtlich, inzwischen fehlt.

Daneben ermöglicht § 16 a III LuftSiG iVm § 49 II 1 Nr. 1 VwVfG einen Widerruf zu jeder
Zeit. Angesichts Ihrer Nähe zur Reichsbürgerschaft blieb mir im Sinne der Sicherheit des
Luftverkehrs keine andere Möglichkeit, als die erfolgte Bestellung zu widerrufen.

Der Widerruf der Befähigung beruht auf § 20 II 4 LuftSiSchulV iVm § 49 II 1 Nr. 3 VwVfG.
Hier gilt das zur Beleihung Gesagte.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gem. § 80 II 1 Nr. 4 VwGO beruht ebenfalls auf
dem Umstand, dass Sie nicht die notwendige Zuverlässigkeit besitzen – sie muss positiv
festgestellt werden. Es ist zu vermeiden, dass Sie bis zur Bestandskraft des Bescheides weiter
am Flughafen arbeiten können. Denn ohne den Widerruf und die Anordnung der sofortigen
Vollziehung liegt eine unzumutbare Gefährdung öffentlicher Interessen vor, da die Kontrol-
len einen wesentlichen Bestandteil der Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der Luftsicherheit
darstellen. Das öffentliche Interesse an der Sicherheit des Luftverkehrs überwiegt Ihr Interes-
se am Fortbestehen der Bestellung sowie der Befähigung erheblich, auch wenn Sie bereits seit
einigen Jahren am Flughafen tätig sind.

Hochachtungsvoll

i.A.F. Immel
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MWVATT SH

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus des Landes Schleswig-Hol-
stein
Düsternbrooker Weg 94
24105 Kiel

An das
Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht
Brockdorff-Rantzau-Straße 13
24837 Schleswig

Kiel, 14.11.2021
AZ: 57 A 75/21 MW

In der Verwaltungsrechtssache

Burger ./. Land Schleswig-Holstein

wegen: Widerruf der luftsicherheitsrechtlichen Beleihung und Befähigung
hier: Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes

beantrage ich,

den Antrag abzulehnen.

Der Antragsteller besitzt entgegen seiner Ausführungen erkennbar nicht die notwendige
Zuverlässigkeit. Er ist Reichsbürger, was wir im Rahmen der erhobenen Verpflichtungsklage
auch belegen werden. Durch die Ablehnung der erneuten Feststellung der luftsicherheits-
rechtlichen Zuverlässigkeit mit Bescheid vom 19.10.2021 ist das Verfahren auch abgeschlos-
sen. Auf welche Fiktion sich der Antragsteller hier berufen möchte, erschließt sich nicht.
Offensichtlich wird übersehen, dass nur eine Anfechtungsklage einen Suspensiveffekt aus-
lösen kann.

Auch Ermessensfehler liegen nicht vor. Es dürfte auf der Hand liegen, dass Personen, deren
Zuverlässigkeit nicht zweifelsfrei feststeht, einer Tätigkeit am Flughafen nicht nachgehen
können. Sonstmüsste in letzterKonsequenz auch ein potenzieller Terrorist beschäftigtwerden.

Herd, Abteilungsleiter

Vermerk für die Bearbeitung:

1. Die Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts über den Antrag auf Gewährung
vorläufigen Rechtsschutzes ist vorzuschlagen. Sie ergeht am 20.11.2021. Eine Entscheidung über den
Streitwert ist erlassen. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist nicht auszuformulieren.

2. Es ist – gegebenenfalls hilfsgutachtlich – auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen.

3. Wird ein rechtlicher Hinweis für erforderlich gehalten, so ist zu unterstellen, dass dieser ordnungs-
gemäß erfolgt ist.

4. Werden eine richterliche Aufklärung oder eine Beweiserhebung für erforderlich gehalten, so ist zu
unterstellen, dass diese ordnungsgemäß erfolgt und ohne Ergebnis geblieben sind.

5. Das Land Schleswig-Holstein ist der richtige Antragsgegner.

6. Es ist das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVfG) zu verwenden.

7. Es ist davon auszugehen, dass

■ der Antragsteller mit Bescheid vom 15.3.2011 zum Luftsicherheitsassistenten bestellt und mit Be-
scheid vom 7.7.2020 zudem für die Tätigkeit als Luftsicherheitskontrollkraft für Personal- und Waren-
kontrollen zugelassen wurde,

■ er nach 2016 mit Antrag vom 15.8.2021 zum zweiten Mal fristgerecht die erneute Feststellung seiner
Zuverlässigkeit beantragt hat,

■ die Schreiben der Polizeidirektion Neumünster vom 17.9.2021 und das Schreiben der Gemeinde
Wattenbek vom 11.4.2021 den genannten Inhalt haben,

■ der Antragsteller sowohl gegen den Bescheid vom 19.10.2021 als auch gegen den Bescheid vom
30.10.2021 zulässige Klagen erhoben hat,

■ ein Widerspruchsverfahren gegen die Bescheide jeweils nicht nötig war,
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■ der LBV.SH die für die Bescheide zuständige Luftsicherheitsbehörde ist (zuständig ist aufgrund eines
entsprechenden Staatsvertrages zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hanse-
stadt Hamburg eigentlich die Luftsicherheitsbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, vgl. Art. 1
LuftSiGZÜStVtr HA).

8. Die Formalien (Ladungen, Zustellungen, Unterschriften, Vollmachten) sind in Ordnung.

Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) – Auszug

§ 1 Zweck

Dieses Gesetz dient dem Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs, insbesondere
vor Flugzeugentführungen, Sabotageakten und terroristischen Anschlägen.

§ 2 Aufgaben

1Die Luftsicherheitsbehörde hat die Aufgabe, Angriffe auf die Sicherheit des Luftverkehrs im Sinne des
§ 1 abzuwehren. 2Dazu gehört insbesondere, dass sie:

…,

2. Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach § 7 vornimmt,

…

§ 4 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu treffen, die den Einzelnen
oder die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

§ 7 Zuverlässigkeitsüberprüfungen

(1) 1Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs (§ 1) hat die Luftsicherheits-
behörde die Zuverlässigkeit folgender Personen zu überprüfen:

…

3. Natürliche Personen, die nach § 16 a Absatz 1 als Beliehene eingesetzt werden …,

…

(1 a) 1Die Luftsicherheitsbehörde bewertet die Zuverlässigkeit der betroffenen Person auf Grund einer
Gesamtwürdigung des Einzelfalles … 3Bei sonstigen Verurteilungen oder beim Vorliegen sonstiger
Erkenntnisse ist im Wege der Gesamtwürdigung nach Satz 1 zu prüfen, ob sich daraus im Hinblick auf
die Sicherheit des Luftverkehrs Zweifel an der Zuverlässigkeit der betroffenen Person ergeben. Als
sonstige Erkenntnisse kommen insbesondere in Betracht:

…

3. Sachverhalte, aus denen sich Zweifel am Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung
ergeben,

…

(2) 1Die Überprüfung erfolgt auf Antrag der betroffenen Person …

…

(6) 1Ohne eine abgeschlossene Zuverlässigkeitsüberprüfung, bei der keine Zweifel an der Zuverlässigkeit
der betroffenen Person verbleiben, darf dieser kein Zugang zum Sicherheitsbereich des Flugplatzgelän-
des gewährt werden (Absatz 1 Nr. 1 und 5) oder sie darf ihre Tätigkeiten (Absatz 1 Nr. 2 und 3) nicht
aufnehmen …

§ 16 a Beleihung

(1) Die zuständige Luftsicherheitsbehörde kann natürlichen Personen sowie teilrechtsfähigen Vereinigun-
gen und juristischen Personen des Privatrechts als Beliehenen die Wahrnehmung folgender Aufgaben
übertragen:

1. bestimmte Aufgaben bei der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen nach § 5 Absatz 1 bis 3 und

…

(2) 1Die Beleihung ist nur zulässig, wenn

1. der zu Beleihende für die zu übertragende Aufgabe geeignet, sach- und fachkundig und zuverlässig
ist; insbesondere müssen die erforderlichen speziellen rechtlichen und technischen Kenntnisse nach-
gewiesen werden,
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…

2Die beleihende Behörde hat sich anhand geeigneter Nachweise vom Vorliegen der in Satz 1 Nummer 1
genannten Voraussetzungen zu überzeugen.

(3) Die Beleihung kann jederzeit ganz oder teilweise zurückgenommen, widerrufen oder mit Neben-
bestimmungen verbunden werden.

Luftsicherheits-Zuverlässigkeitsüberprüfungsverordnung (LuftSiZÜV) – Auszug

§ 1

(1) Die Luftsicherheitsbehörde überprüft die Zuverlässigkeit der in § 7 Abs. 1 des Luftsicherheitsgesetzes
genannten Personen nach Maßgabe des § 7 des Luftsicherheitsgesetzes und nach Maßgabe dieser
Verordnung.

§ 3

…

(5) 1Stellt die Luftsicherheitsbehörde die Zuverlässigkeit fest, ist die Zuverlässigkeitsüberprüfung nach
Ablauf von fünf Jahren ab Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Überprüfung auf Antrag des
Betroffenen zu wiederholen …

§ 5

(1) Die Zuverlässigkeit eines Betroffenen ist zu verneinen, wenn daran Zweifel verbleiben …

(2) 1Stellt die Luftsicherheitsbehörde die Zuverlässigkeit fest, gilt die Feststellung fünf Jahre ab Bekannt-
gabe oder, wenn zuvor die personenbezogenen Daten des Betroffenen von der Luftsicherheitsbehörde
nach § 7 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1 des Luftsicherheitsgesetzes zu löschen sind, bis zur Löschung. 2Hat der
Betroffene die Wiederholungsüberprüfung (§ 3 V) spätestens drei Monate vor Ablauf der Geltungsdauer
der Zuverlässigkeitsüberprüfung beantragt, gilt er bis zum Abschluss der Wiederholungsüberprüfung als
zuverlässig. 3Werden bei der Wiederholungsüberprüfung für die Beurteilung der Zuverlässigkeit bedeut-
same Informationen bekannt oder entstehen Zweifel an der Identität des Betroffenen, kann bei Personen
nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 des Luftsicherheitsgesetzes der Zugang zu nicht allgemein zugäng-
lichen Bereichen oder die Tätigkeit unter Berücksichtigung der Umstände und Erkenntnisse des Einzel-
falls versagt werden.

Luftsicherheits-Schulungsverordnung (LuftSiSchulV) – Auszug

§ 20 Schulungsbescheinigungen, Befähigungszeugnisse, Zulassungen

…

(2) 1Auf Antrag des Arbeitgebers stellt die zuständige Luftsicherheitsbehörde auf der Grundlage der
vorgelegten Schulungsbescheinigung für Sicherheitspersonal ein Befähigungszeugnis oder eine Zulas-
sung aus, sofern die Schulung erfolgreich war. 2Für Luftsicherheitskontrollkräfte stellt die zuständige
Luftsicherheitsbehörde ein Befähigungszeugnis nach bestandener Prüfung aus. 3Das Befähigungszeug-
nis und die Zulassung gelten auch im Zuständigkeitsbereich anderer Luftsicherheitsbehörden. 4Die
zuständige Luftsicherheitsbehörde kann ein Befähigungszeugnis oder eine Zulassung aufheben und ein
Befähigungszeugnis einziehen, wenn schwerwiegende Zweifel an der Befähigung entstehen.

& LÖSUNG

A. EINLEITUNG UND SACHVERHALT

Sehr geehrte Prüfungskommission,

ich berichte über ein verwaltungsgerichtliches Eilverfahren, in dessen Rahmen der Antrag-
steller die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung einer Klage gegen den Widerruf
seiner Bestellung als Luftsicherheitsassistent und den Widerruf seiner Befähigung als Luft-
sicherheitskontrollkraft begehrt und für die bis zum 20.11.2021 eine Entscheidung vor-
zuschlagen war.

Dem Verfahren liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Antragsteller ist aufgrund einer entsprechenden Bestellung seit 10 Jahren als Luftsicher-
heitsassistent am Flughafen Lübeck tätig. Mitte 2020 wurde er zudem für die Tätigkeit als
Luftsicherheitskontrollkraft für Personal- und Warenkontrollen zugelassen, weshalb er auch
Sicherheitskontrollen im Sicherheitsbereich des Flughafens durchführt.

Sachverhalt

Verfahrensgang
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